
0 

V 

Gemeinde E bsd orf e rgru nd, Ortsteil Hachborn 
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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F . der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL 1S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGB!. 1 S. 1722), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 {BGBI. 1S.132), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11 .06.2013 (BGB!. 1 S. 1548), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGB!. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artike l 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGB!. 1 S. 1509), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.201 1 (GVBI. 1 S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge­
setzes vom 30.11.2015 (GVBI. S. 457), 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBL 1 S. 142), zuletzt geändert durch Arti­
kel 1 des Gesetzes vom 20. 12.2015 (GVBI. S. 618), 
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.1 2.2010 (GVBI. 1 S. 548) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.09.2015 (GVBI. S. 338). 
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Planze ichen 

Art der baul ichen Nutzung l§ 9 AtJs . 1 Nr. 1 BauGB) 

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 

Man der bau l ichen Nutzung (§ 9 Abs . 1 Nr. 1 BauGB) 

Geschossflächenzahl (GFZJ 

Grundflachenzahl (GRZ ) 

Zahl der zulassigen Vollgeschosse als Höchstgrenze (2) 

Bauweise, Baugrenzen, Baulinien (§ 9 Abs . 1 Nr. 2 BauGß) 

Baugrenze 

überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet gemäß § 23 Abs . 1 und 3 BauNVO 

nicht überbaubare Grun 1dstLicksfla che im Baugebie t (geman § 23 Abs 5 BauNVO 
sind hier Stel lplatze zu lässig) 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs . 1 Nr. 11 BauGBl 

Str<i !Je nv e rk e hrsf l ä ehe 

St r.a !Je nbe grenz u ng sl inie 

Verkehrsf t i:ichen besonderer Zweckbestimmung 

.- -:::;"ß ';::::::;,· ZwecktJest1mmung: Rad- und Fullweg 

• 
Planungen, Nutzungsrege l ungen. Maßnahmen und Fli:ichen fLi r Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na tur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 B.auGBJ 

Erh.alt vo n Obstbi:iumen 

Sonstige Planzeichen 

-·- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Sonstige Darstel lungen 

144 Vermaßung \verbindlich) 

-- Grenze des Bebauungsplanes des Ursprungspl anes 

Nachrichtliche Übernallme !§ 9 Abs_ 6 BauGBl 

Telekommunikationslin ien der De utschen Telekom AG (nicht eingemessenl 

Stromkabel der EnergieNetz Mitte (nicht eingemessen) 

- - - - - - Stromkabel der Stad t werke Marburg (nic ht eingemessenl 

- 0 - 0 - Trinkwasserversorgungsleit ungen de s ZMW (nicht eingemessenl 

Textliche Festsetzungen (BauGB I BauNVOl 

Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB: 

Gemäß§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 1 Abs.6 BauNVO werden die Ausnahmen des§ 6 Abs .3 
Nr. 3 BauNVO nicht Bestandtei l des Bebauungsplanes, d.h. Vergnügungsstätten im Sinne des§ 
4a Abs. 3 Nr. 2 BauGB sind nicht zulässig. 

Gemäß§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 20 Abs3 BauNVO 
Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, 
die keine Vollgeschosse i.S. der HBO sind, einschl ießlich der zu ihnen gehörenden Treppenräu­
me und einschließlich ihrer Umfassu ngswände mitzurechnen. 

Flächen für Stellplätze und Garagen gemäß§ 9 Abs .1 Nr.4 BauGB: 

Gemäß§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 Abs.6 BauNVO, § 14 und§ 23 Abs. 5 BauNVO: 
Innerhalb der überbaubaren und nicht-Oberbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze, Gara­
gen, Carports und Nebenanlagen zulässig 

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft gemäß§ 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB: 

Artenauswahl des Pflanzgutes und Gren.zabstände: 

Bäume 2.0 rdnung 
Acer campestre 
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia 
sowie bewährte Obstbaumsorten 

Feldahorn 
Hainbuche 
Vogelkirsche 
Traubenkirsche 
Vogelbeere 

2.5 

2.6 

3 

3.1 

Sträucller 
Cornus sanguinea 
Corytus avellana 
Virbumum opulus 
Euonymus europaea 
Lonicera xylosteum 
Sambucus nigra 

Kletterpflanzen 
Clematis vitalba 
Hedera helix 
Humulus lupulus 
Lonicera capri folium 
Parthenocissus 
tricuspidata "Veitchii" 

Roter Hartriegel 
Hasel 
Gew. Schneeball 
Pfaffenhütchen 
Heckenkirsche 
Schw. Holunder 

Gern. Waldrebe 
Efeu 
Hopfen 
Geißblatt 

Wilder Wein 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß§§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird ver­
wiesen. 

Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers gemäß 
§ 9 Abs.1 Nr.26: 

Gemäß§ 9 Abs .1 Nr.26 BauGB gilt für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Be­
reich des Straßenkörpers: 
Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf dem 
Grundstück zu du lden, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Sie 
kön nen von den Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmauern bis zu 0,50 m 
(Höchstmaß) abgewendet werden . Ausnahmen von dem Höchstmaß können bei besonders 
ungünstigen Geländeverhältn issen zugelassen werden. 

Art der baulichen Nutzung I zulässige Vorhaben I Durchführungsvertrag: 

Gemäß§ 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB und § 9 Abs . 2 BauGB sind innerhalb des 
Mischgebietes nur solche Vorhaben zu lässig , zu denen sich der Vorhabenträger im Durchfüh­
rungsvertrag verpflichtet hat. 

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (BauGB i.V.m. HBO - in­
tegrierte Orts- und Gestaltungssatzung) 

Dachgestaltung 

Gemäß§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 HBO gilt 

Dachneigung: 

3. 1.1 Für Gebäude mit gegeneinander taufenden Dachflächen (wie z.B. Zeltdächer, Satteldächer, 
Tonnendächer, Walmdächer und gegeneinander versetzte Pultdächer) gilt: Zuläss ig sind Dä­
cher mit einer Neigung von 20° bis 42°. 

3.1.2 Für Gebäude mit einseitig geneigter Dachfläche (wie z .B. Pultdächer und gewölbte Pultdächer) 
gil t· 
Zulässig sind Dächer mit einer Neigung von 20° bis 30°. Geringere Dachneigungen sind zuläs­
sig, sofern die Dächer dauerhaft begrünt werden 

3. 1.3 Bei Garagen, überdachten PKW-Stellplätzen und Nebenanlagen i.S.v. §§ 12 und 14 BauNVO 
sind abweichende Dachneigungen zu 3.1.1 - 3.1 .2 zulässig. 

Dacheindeckung: 

3. 1.4 Nicht zulässig sind spiegelnde oder reflektierende Dacheindeckungen, von denen Blendwirkun­
gen ausgehen. Anlagen zur aktiven Nutzung von Sonnenenergie (So lar- und Fotovoltaikanla­
gen) sind zulässig. 

Einfriedungen 

3 2 Gemäß§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m . § 81 Abs. 1 Nr.3 HBO zu Ein fr iedungen: 
' 

3.2.1 Seitliche und (zum Straßenraum) rückwärtige Einfriedungen sind ausschließlich aus Hecken 
oder Drahtgeflecht/Stabgitter und Holzlatten i.V.m. Strauchpflanzungen zulässig. 

3.2.2 Mauern, Mauer- und Betonsockel sind allgemein unzulässig, soweit es sich nicht um erforderli­
che Stützmauern zum Straßenraum oder Nachbargrundstück handelt. Köcher- oder Punktfun­
damente für Zaunelemente sind zu lässig. 
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Wasserrechtliche Festsetzung (BauGB i.V.m. Hess. Wassergesetz) 

Verwendung von Niederschlagswasser gemäß§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m . § 37 Abs.4 HWG: 
Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten (Brauch­
wassernutzung), sofern wasserwirtschaftl iche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste­
hen . 

Nachrichtliche Übernahmen (gemäß§ 9 Abs. 6 BauGBl 

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschrif­
ten der Stel lplatzsatzung der Gemeinde Ebsdoriergrund in der zum Zeitpunkt der Bauantrag­
stellung geltenden Fassung erg änzt 

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom. 

Im Plangebiet befinden sich Mittelspannungskabel der EnergieNetz Mitte. 

Im Plangebiet befinden sich Stromversorgungsleitungen der Stadtwerke Marburg . 

Im Plangebiet befinden sich Trinkwasserversorgung sleitungen der ZMW. 

Hinweise 

Gemäß§ 20 HDSchG: 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte , Skelettreste entdeckt werden , so ist 
dies gemäß § 20 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische 
Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind gern . § 20 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der An­
zeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die 
Erhaltung des Fundes zu schützen. 

Artenschutzrechtliche Hinweise: 
Notwendige Gehölzarbeiten auf der Fläche (z.B. im Zuge der Baufeldvorbereltung) sind nicht 
in der Zeit vom 01.03. - 30.09. eines Jahres durchzuführen. 

Bergaufsicht: 
Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern. In einem dieser 
Felder ist das Rohstoffvorkommen nachgewiesen worden. Die Fundstelle liegt nach den vor­
handenen Unterlagen außerhalb des P!anbereichs. 

Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13a BauGB: 

Der Aufstel lungsbeschluss gern . § 2 Abs_ 1 BauGB wurde durch die Gemeindevertretung 

gefasst am 16.11.2015 

Der Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs . 1 Satz 2 BauGB wurde ortsübl ich bekanntge-

macht am 05.02.2016 

Die Offentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs . 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 05.02.2016 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 15.02.2016 

bis einschließlich 18.03.2016 

Der Satzungsbeschluss gern. § 10 Abs. 1 BauGB sowie§ 5 HGO, § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 81 HBO und§ 37 Abs. 4 HWG ertolgte durch die Gemeindevertretung am di_. o'.1. ZoA" 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Ebsdoriergrund-Nachrichten. 

Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk­

samkeit maßgebenden Verfah rensvorschriften eingehalten worden sind. 
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Rechtskraftvermerk: 

Der Bebauungsplan ist durch ortsüb liche Bekanntmachung gern. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am: 
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